
* Grundlagen:   Berufsbildungsgesetz Berlin: §§ 14 + 15   
        Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und Befreiung vom Unterricht (AV Schulbesuchspflicht): Abschnitt 1, 3 und 4 

 

 

• durch den Betrieb

• mindestens 2 Wochen im 

voraus

• mit Einverständnis 

des/der Auszubildenden 

Antrag auf 

Freistellung 

• Fehlzeiten

• Leistungen

• Häufigkeit der Anträge

• Alternativtermine für 

den Schulbesuch

Prüfung 

in der Schule

• bis zwei Schultage: 

durch die 

Klassenleitung

• bis 5 Schultage: 

durch die 

Abteilungsleitung 

Genehmigung

Beurlaubung und Freistellung vom Unterricht: Der Ablauf 


